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Wir achten auf unsere Gesundheit.
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kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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Editorial

Martin Lindemann
– Hauptgeschäftsführer –

Ehrensache: Mitmachen!
Ohne sie gäbe es keine Selbstverwal-
tung im Handwerk, könnten wir unse-
re Zwischen- und Gesellenprüfungen 
nicht mehr in eigener Verantwortung 
abnehmen, fehlte unseren Kreishand-
werkerschaften und Innungen der not-
wendige unternehmerische „Stallge-
ruch“, den Funktionäre allein nicht 
bieten können.

Die Rede ist von den ehrenamtlich Akti-
ven in unserer Handwerksorganisation: 
Allein im Regierungsbezirk sind das gut 
4.000 Frauen und Männer, davon über 
2.700 Betriebsinhaber und mehr als 
1.300 Arbeitnehmer. Die meisten von 
ihnen – bei uns im Kreis Mettmann 
rund 200 – sind in Prüfungsausschüssen 
und Innungsvorständen aktiv.

Der große ehrenamtliche Einsatz dieser 
besonders engagierten und verantwor-
tungsbewussten Handwerkerinnen und 
Handwerker wird in der Öff entlichkeit 

kaum wahrgenommen, geschweige denn 
geschätzt; selbst im Kollegenkreis und 
bei Vorgesetzten der ehrenamtlich täti-
gen Arbeitnehmer mangelt es laut einer 
von der Kammer durchgeführten Befra-
gung leider oft an der wünschenswerten 
Wertschätzung.

Dabei wäre viel mehr Anerkennung für 
das Ehrenamt dringend vonnöten. Mit 
dem Holzhammer lässt sich das sicher 
nicht bewirken. Womöglich können 
aber gute Ideen die Wertschätzung befl ü-
geln. Dazu haben jetzt Dirk Meiswinkel 
und Bernd Münzenhofer aus unserem 
Kreisgesellenausschuss einen pfi ffi  gen, 
überzeugenden Vorschlag beigesteuert, 
den die Handwerkskammer dankens-
werterweise aufgegriff en und ganz im 
Stil der vielbeachteten Imagekampagne 
umgesetzt hat. Mit der hier abgebildeten 
Aussage schlagen unsere Gesellenvertre-
ter sehr geschickt eine Brücke von land-
läufi g gut bekannten Ehrenämtern zum 

genauso wichtigen freiwilligen Engage-
ment in unseren Reihen.

Kompliment für diese treffl  iche Werbung, 
die für uns übrigens genau zur rechten 
Zeit auf den Markt kommt. Denn im 
Herbst laufen die Amtszeiten unserer Prü-
fungsausschüsse und von vier Gesellenaus-
schüssen aus, und im kommenden Früh-
jahr stehen in fast allen Innungen Vor-
standswahlen an.

Wir haben also genügend aktuelle Anläs-
se, um zu beweisen, dass der tatkräftige 
Einsatz für die Gemeinschaft jedenfalls im 
Handwerk viel mehr als ein Lippenbe-
kenntnis ist. Ehrensache: Mitmachen – 
und mitmachen lassen!



www.Unser-Tag-2014.de

Handwerker feiern Erfolgsgeschichten.

Unterstützt von:
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5.000 € unter allen zu dem jeweiligen Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmern verlost. 
Teilnahme möglichkeit sowie vollständige Teilnahmebedingungen unter 
www.Unser-Tag-2014.de. Veranstalter der Aktion ist die Marketing Handwerk GmbH.

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Platz · 46238 Bottrop
Telefon 02041 693-280 · Telefax 02041 693-282
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de
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Handwerk aktuell

Die Handwerkskammer Düsseldorf 
wird nun von Andreas Ehlert geführt. 
Die 90 Delegierten der Kammer-Voll-
versammlung wählten den 52-jährigen 
Düsseldorfer Bezirksschornsteinfeger-
meister als Nachfolger des im Februar 
verstorbenen Wolfgang Schulhoff zum 
neuen Präsidenten. Die Amtszeit endet 
nach zweijähriger Restlaufzeit der aktu-
ellen fünfjährigen Wahlperiode im Feb-
ruar 2016. Ehlert war einziger Kandi-
dat und erhielt eine große Mehrheit der 
Stimmen  und damit “vom Fleck weg 
starken Rückhalt von der Arbeitgeber- 
wie von der Arbeitnehmerseite“, wie 
der neue Kammerpräsident in seiner 
Dankesrede betonte. Das Wahlergebnis 
wurde mit der Bekanntgabe und An-
nahme durch den Bewerber unmittel-
bar wirksam. 

Andreas Ehlert unterstrich in seiner 
Antrittsrede, sich verstärkt für das 

Der gebürtige Duisburger Andreas Eh-
lert (*19.05.1961) lebt in der Landes-
hauptstadt. Nach Gesellenprüfung (im 
Jahre 1979) und Meisterprüfung 
(1984) übernahm er am 1.4.1995 den 
zuvor von seinem Vater betreuten 
Schornsteinfegerbezirk 4. Ehlert ist öf-
fentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger der HWK Düsseldorf und 
Geprüfter Gebäudeenergieberater.

Er setzte sich bereits in seiner Zeit als 
angestellter Schornsteinfeger ehren-
amtlich für die Belange seiner Berufs-
genossen ein: unter anderem als Berufs-
bildungsreferent für NRW (1991-95) 
im Zentralverband Deutscher Schorn-
steinfeger. Nach seinem Wechsel in die 
Arbeitgeberfunktion hatte Ehlert seit 
2000 herausgehobene Funktionen als 
Lehrlingswart (2000-2005) und als 
Obermeister der Schornsteinfeger-In-

Andreas Ehlert führt
die Handwerkskammer Düsseldorf 

Biografi sche Eckdaten des
neuen Kammerpräsidenten:

Konzept der unternehmerischen Selbst-
ständigkeit in Handwerk und Gesell-
schaft stark zu machen. „Aus meiner 

nung für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf (2005-2009) inne und führte als 
Landesinnungsmeister des Schorn-
steinfegerhandwerks NRW den Lan-
desfachverband seit 2009.

Die Ämter als Präsident des Unterneh-
merverbands Handwerk NRW und als 
Vizepräsident des Verbandes Unterneh-
mer NRW sowie des Nordrhein-West-
fälischen Handwerkstags übt der ver-
heiratete Familienvater (eine Tochter 
und ein Sohn) seit dem Jahr 2010 aus. 
Ab 2012 war Ehlert außerdem Vizeprä-
sident des deutschen Schornsteinfeger-
handwerks. Der Vollversammlung so-
wie als kooptietes Mitglied auch dem 
Vorstand der Handwerkskammer ge-
hört Ehlert seit 2011 an. Seit zwei Jah-
ren leitet Ehlert außerdem den Aus-
schuss für Gewerbeförderung und In-
novation der HWK.

Sicht sind alle Anstrengungen gerecht-
fertigt, Menschen dazu zu ermuntern, 
sich als Unternehmer ihres eigenen Le-
bens zu verstehen und Verantwortung 
für sich und andere zu übernehmen“, 
so der neugewählte Handwerkerchef 
wörtlich. Darüber hinaus kündigte Eh-
lert Initiativen der Kammer mit dem 
Ziel an, die „besondere Qualifikations-
kultur des Handwerks als ‚best practice’ 
herauszustellen und zu bewerben. Eine 
moderne Wissensgesellschaft braucht 
ein starkes Fundament durch berufli-
che Bildung“, betonte Ehlert. Auch das 
hervorgehobene europapolitische Au-
genmerk seines Amtsvorgängers Schul-
hoff will Ehlert fortsetzen. Sein Credo 
hier: „Die Europäische Union muss ein 
Raum des Wettbewerbs, der Kreativität 
und des Voneinander-Lernens sein“. 
Angriffen auf den Meisterbrief werde er 
„entschlossen entgegentreten“, kündig-
te Ehlert unter Applaus an. 

Ehlert hat vor seiner Wahl zum Kam-
merpräsidenten bereits Erfahrung in 
führenden Ehrenamtspositionen sam-
meln können, so als Präsident des Ar-
beitgeberverbands Handwerk NRW, als 
Vizepräsident des Nordrhein-Westfäli-
schen Handwerkstags (NWHT) und 
als Landesinnungsmeister seines Be-
rufsstandes. Die Glückwünsche für den 
bestens vernetzten und als gleicherma-
ßen verbindlich und durchsetzungs-
stark geltenden neuen Kammerchef ris-
sen auch während eines Rustikalen 
Buffets im Anschluss an die Vollver-
sammlung nicht ab. Auch Landesmi-
nister für Wirtschaft, Energie, Indust-
rie, Mittelstand und Handwerk NRW 
Garrelt Duin ließ sich die Gelegenheit 
nicht entgehen, die bedeutende Zäsur 
in der einflussreichen Handwerkskam-
mer Düsseldorf mitzuerleben und dem 
Wahlsieger persönlich zu gratulieren. 

In seiner Grußansprache unterstrich 
Duin die „hervorragende Bedeutung 
des Handwerks für Stabilität, Ausbil-
dung und Beschäftigung in Nordrhein-
Westfalen“.
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Anzeige

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH sind oft von der 
Sozialversicherungspflicht befreit oder haben nur verhältnis-
mäßig geringe gesetzliche Rentenansprüche, weil ihr Ein-
kommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Mit 
der VHV Baurente gibt es jetzt eine hochattraktive Möglich-
keit, die Versorgungslücke zu schließen und zugleich dauer-
haft Liquidität für den Betrieb zu schaffen.

Die Lebensversicherung des Bauspezialversicherers VHV hat 
exklusiv für die Mitglieder der baugewerblichen Organisation 
dieses Produkt entwickelt. Die VHV Baurente bietet über-
durchschnittliche Leistungen zu günstigen Konditionen. 
Dank staatlicher Förderungen und der Möglichkeit zur bi-
lanzneutralen (Aus-)Finanzierung von Pensionszusagen oder 
anderen Durchführungswegen profitieren Gesellschafter-Ge-
schäftsführer von diesem Angebot der betrieblichen Alters-
vorsorge (bAV) zusätzlich.

Einfache Umwandlung
von Betriebs- in Privatvermögen
Mit einer bAV können die Geschäftsführer und leitende An-
gestellte bilanzneutral Teile des Betriebsvermögens in Privat-
vermögen umwandeln. Dies erleichtert beispielsweise den 
Verkauf oder die Weitergabe des Unternehmens und erhöht 
die Bonität. Dadurch, dass die Aufwände der VHV Baurente 
in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt werden können, 
vermindert sich der zu versteuernde Gewinn und es erhöht 
sich die Liquidität des Unternehmens während des gesamten 
Ansparvorganges.

Hohe Leistungen, niedrige Kosten
Die VHV Baurente ist speziell für Mitglieder der baugewerb-
lichen Organisation. Durch die große Anzahl der Verträge ist 
der Kostenanteil gering. Steuerliche Förderung, Liquiditäts-
vorteile, Insolvenzschutz, niedrige Kosten und überdurch-
schnittliche garantierte Leistungen machen dieses Angebot in 
der bAV hochattraktiv für alle Beschäftigten in der Bauwirt-
schaft. Die Spezialisten der VHV erarbeiten gerne für jedes 
Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen.

Nähere Informationen erhalten Sie von: 
VHV Gebietsdirektion Köln,
Klaus Müller-Trojanus,
T. 0221.20 70 292, kmueller-trojanus@vhv.de

Betriebliche Altersvorsorge

Exklusiv für
Verbandsmitglieder

Die Baurente der VHV
Leben für den Chef
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Handwerk aktuell

Mit dem am 1. Juni 2012 in Kraft getrete-
nen Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ha-
ben sich die Bestimmungen für Beförderer 
von Abfällen geändert. Im Dezember 2013 
wurden die gesetzlichen Regelungen durch 
eine neue Anzeige- und Erlaubnisverord-
nung – AbfAEV konkretisiert. Damit kom-
men viele Handwerksbetriebe in den Ge-
nuss von Sonderregelungen, weil sie Abfälle 
meist nicht gewerbsmäßig befördern, son-
dern im Zuge einer anderweitigen Tätigkeit 
– sozusagen im Nebenauftrag oder als Ne-
benleistung zu ihrer eigentlichen hand-
werklichen Dienstleistung. Dann werden 
die Abfalltransporte als „im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmen“ eingestuft, die 
gleich mehrfach privilegiert sind:

Der Transport gefährlicher Abfälle setzt – 
anders als dem Gesetz nach zu vermuten – 
keine behördliche Erlaubnis voraus, die be-
sondere Anforderungen an den Betrieb und 
die Qualifi kation und Zuverlässigkeit der 
Betriebsleiter stellen würde. Stattdessen ge-
nügt es, die Tätigkeit der Abfallbeförde-
rung vorab dem Umweltamt des Kreises 
oder der kreisfreien Stadt anzuzeigen. Die 

Bis zum 1. Juni hätten viele Handwerks-
betriebe den Transport von Abfällen in ei-
genen Firmenfahrzeugen beim zuständi-
gen Umweltamt des Kreises oder der kreis-
freien Stadt angezeigt haben müssen. Das 
Zentrum für Umwelt und Energie der 
Handwerkskammer Düsseldorf (UZH) 
empfi ehlt aber auch bei Einhaltung der 
Kleinmengengrenzen eine Anzeige, um 
bei Verkehrskontrollen auf jeden Fall ge-
wappnet zu sein. 

Um die Anzeige für alle Beteiligten einfa-
cher zu machen, wurde jetzt eine bundes-
weit nutzbare Internetseite „eAEV“ einge-
richtet. Über diese kann die Anzeige ge-

Neue Regeln für Abfalltransporte
im Handwerk 

Überwiegend Anzeigepfl icht – insbesondere für Bau- und Ausbaugewerke

Anzeige für Abfalltransporte
im Onlineverfahren

Frist dafür ist zwar am 1. Juni 2014 abge-
laufen, aber selbstverständlich ist die Anzei-
ge auch jederzeit danach möglich.

Wer als Handwerker im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmen anzeigepfl ich-
tig ist, muss keine besondere abfallrechtli-
che Fachkunde nachweisen. Mit dem Ein-
trag in die Handwerksrolle ist sicherge-
stellt, dass die betroff ene Person über die 
erforderliche berufl iche Qualifi kation ver-
fügt, ihren Handwerksberuf auszuüben. 
Unter dieser Voraussetzung verzichtet der 
Gesetzgeber auf weiter gehende Qualifi ka-
tionsnachweise. 

Wer Abfälle im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmen, aber nicht gewöhnlich und 
nicht regelmäßig befördert, kann sogar auf 
die Anzeige verzichten. Dabei wird eine 
Kleinmengengrenze als „Regelvermutung“ 
angesetzt, die bei gefährlichen Abfällen 
zwei Tonnen und bei nicht gefährlichen 
Abfällen 20 Tonnen beträgt. Werden diese 
Kleinmengengrenzen mit der Gesamtheit 
aller jährlichen Transporte unterschritten, 
braucht ein Betrieb nichts zu tun.

stellt werden, ohne dass schriftliche Un-
terlagen versendet werden müssen. Auch 
eine Unterschrift oder eine qualifi zierte 
elektronische Signatur sind nicht erforder-
lich. Die Bedienung ist einfach, eine Nut-
zung bequem auch per Smartphone mög-
lich.

Wer die Anzeige stellt, erhält nach der Be-
arbeitung durch die Behörde eine Benach-
richtigung per E-Mail. Indem man dem 
darin übersandten Link folgt, kann der An-
zeigende auf ein elektronisches Postfach zu-
greifen, in dem die sogenannte Behörden-
bestätigung zum Download hinterlegt ist. 
Diese behördliche Bestätigung druckt der 

Sofern die Abfallbeförderung anzeige-
pfl ichtig ist, erfolgt die Anzeige nur einmal 
pro Unternehmen (und nicht etwa pro An-
fallstelle oder für jeden Transport). Die An-
zeige besteht aus einem vierseitigen Formu-
lar. Davon füllt der Handwerker drei Seiten 
aus und macht vorwiegend Angaben zum 
Unternehmen und zu den Verantwortli-
chen im Betrieb. Eine Beschreibung der 
Abfälle ist nicht erforderlich, ebenso kein 
Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit. 
Der Betrieb muss lediglich nachweisen, 
dass er gewerberechtlich legal tätig ist – 
etwa indem er seinen Rolleneintrag bei der 
Handwerkskammer belegt.

Die Behörde bestätigt die Anzeige und 
vergibt bei dieser Gelegenheit eine soge-
nannte Beförderernummer. Der Hand-
werker führt in allen Betriebsfahrzeugen 
eine Kopie der behördlichen Bestätigung 
mit. So kann er bei Kontrollen dokumen-
tieren, dass er seinen Pfl ichten nachge-
kommen ist.

Quelle:
Handwerkskammer Düsseldorf/UZH

anzeigende Handwerker aus und führt in 
jedem Firmenfahrzeug eine Kopie davon 
mit. Damit hat er bezüglich seiner Abfall-
transporte alle Pfl ichten erfüllt.

Quelle:
Handwerkskammer Düsseldorf/UZH

Link zum Online-System:
https://einreichen.eaev-formulare.de/ 
intelliform/forms/AbfAEV/AbfAEV/index

Link zum Umweltamt des Kreises Mettmann:
http://www.kreis-mettmann.de/
Weitere-Themen/Umwelt-Natur/Ab 
fall-Entsorgung
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Handwerk aktuell

In den letzten Wochen hat das Berufs-
kraftfahrerqualifi kationsgesetz (BKrFQG) 
auch im Handwerk viel Staub aufgewir-
belt – wurde doch befürchtet, dass selbst 
für die Fahrtätigkeiten im Handwerksbe-
trieb umfangreiche und kostspielige 
Grundqualifi kationen und regelmäßige 
Weiterbildungsmaßnahmen verpfl ichtend 
würden. Aber für die meisten Fahrerinnen 
und Fahrer im Handwerk kann Entwar-
nung gegeben werden. Denn von allen 
Aus- und Fortbildungspfl ichten befreit 
sind Lenker von „Kraftfahrzeugen zur Be-
förderung von Material oder Ausrüstung, 
das der Fahrer oder die Fahrerin zur Aus-
übung des Berufs verwendet, sofern es 
sich beim Führen des Kraftfahrzeugs nicht 
um die Hauptbeschäftigung handelt.“

Eine Gewichtsobergrenze und ein maxi-
maler Entfernungsradius bestehen nicht. 
Durch die zwischen Bund und Ländern 
schon im November 2008 vereinbarte In-
terpretation dieser Ausnahmeregelung fal-
len im Wesentlichen alle handwerklichen 
Transporte eigener Materialen, die zur 
Ausübung des Berufes benötigt werden, 
unter die Ausnahmeregelungen, soweit 
keine hauptberufl ichen Fahrer eingesetzt 
werden. Beide Bedingungen müssen stets 
gleichzeitig erfüllt sein! „Die Begriff e „Ma-
terial, Ausrüstung“ sind weit auszulegen. 
In Betracht kommt eine zur Erbringung 
von Dienst- und Werkleistungen notwen-
dige Beförderung von Werkzeugen, Er-
satzteilen, Bau- und Einkaufsmaterialien, 

Berufskraftfahrerqualifi kation:
Entwarnung für die meisten Handwerker

Werkstoff en, Geräten, sonstigem Zubehör 
sowie der An- und Abtransport von Waren 
und Geräten, die im Handwerksbetrieb 
hergestellt oder repariert werden. Erfasst 
wird danach auch der Transport von ein-
zubauenden Produkten wie Fenster oder 
Generatoren.“ (Auszug aus Bund-Länder-
Vereinbarung 11/2008, Quelle: Bundes-
amt für den Güterverkehr, BAG)

Erläuterungen:
Die Begriff e „Material und Ausrüstungen“ 
schließen auch für die Arbeit notwendige 
Maschinen mit ein. Die Begriff e „Material 
und Ausrüstungen“ schließen auch im Le-
bensmittelhandwerk hergestellte Waren ein, 
die durch Handwerker zu Filialen der Be-
triebe geliefert werden. (laut Auskunft des 
BAG) Ein Bauhandwerker, der Material zur 
Baustelle befördert und anschließend damit 
arbeitet, fällt unter die Ausnahme und ist 
nicht fortbildungspfl ichtig. Abschlepp- 
oder Bergungsfahrten von defekten Fahr-
zeugen zu Reparaturzwecken durch einen 
Kfz-Reparaturbetrieb sind in die Ausnahme 
nach § 1 (2) Nr. 5 BKrFQG eingeschlossen 
(laut Auskunft des BAG, außerdem wird für 
Hol- und Bringdienste von Werkstätten auf 
die Ausnahmeregelung des § 1 Abs. 2 Nr. 4a 
BKrFQG verwiesen. Die reine Auslieferung 
von Möbeln unterliegt nicht der Ausnah-
me, da trotz Montage vor Ort, regelmäßig 
die Transporttätigkeit überwiegt. Die Aus-
nahme gilt aber für den Transport von ei-
gens angefertigten Möbeln durch den 
Tischler. Bitte beachten Sie, dass bei einer 

reinen Beförderung von Fremdmaterialien 
– z.B. im Auftrag eines anderen Betriebes – 
über Berufskraftfahrerqualifi kationspfl ich-
ten hinaus auch weitere Genehmigungen 
und Versicherungsnachweise (u.a. nach Gü-
terkraftverkehrsgesetz) erforderlich werden 
können! 

Zur Frage der Hauptbeschäftigung:
„Das Führen des Kraftfahrzeugs darf je-
doch nicht die „Haupttätigkeit“ des Fah-
rers darstellen. Grundsätzlich ist darauf 
abzustellen, wie viel Zeit der Transport 
von Gütern neben den übrigen Aufgaben 
regelmäßig  in Anspruch nimmt (arbeits-
vertragliche Hauptleistung). Als weitere 
Indizien kommen die Branchenzugehö-
rigkeit (z.B. selbstständiger Handwerker) 
und eine besondere über die Fahrtätigkeit 
hinausgehende Berufsqualifi kation in Be-
tracht. (Auszug aus Bund-Länder-Verein-
barung, weitere Informationen:  BAG)

Erläuterung:
Es gilt demnach ausdrücklich die „regel-
mäßige“ Arbeitszeit, nicht die auf einen 
Tag bezogene. In Ausnahmefällen, könnte 
also an einzelnen Tagen auch die Trans-
porttätigkeit überwiegen. Um Kontrollen 
zu erleichtern, kann es sinnvoll (aber nicht 
verpfl ichtend) sein, im Fahrzeug geeignete 
Nachweise über den Betrieb und die eige-
ne Haupttätigkeit mitzuführen.   
 
Quelle: Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH)
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IHRE INNUNGSFACHBETRIEBE 

UND PARTNER
IM KREIS METTMANN

Bei Vestamatic zu Gast: Bei einem in ihrer 
Branche renommierten Entwickler und 
Hersteller von Antrieben und Steuerungen 
trafen sich die Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker aus dem Regierungsbezirk 
zu ihrer Frühjahrsversammlung. Helmut 
Beyers, Firmengründer und Spiritus Rector 
zahlreicher Automatisierungslösungen, ließ 
es sich nicht nehmen, die Gäste aus dem 
Handwerk am neuen Firmenstandort in 
Mönchengladbach persönlich zu begrüßen 
und zu begleiten: während der ausgiebigen 
Führung durch die Platinenherstellung – 
einer ausgeklügelten Mischung aus Robo-
terfertigung und präziser Handarbeit, mit 
der übrigens nicht nur für eigene Produkte, 
sondern auch für Hersteller zahlreicher an-
derer Anwendungen gearbeitet wird -, wäh-
rend der anschließenden Firmenpräsentati-
on und bei einem interessanten Dialog zwi-
schen dem Hersteller und seinen Hand-
werkskunden über die Trends der 
intelligenten Steuerung für die Rollladen- 
und Sonnenschutztechnik bis hin zur inte-

Rollladenbauer bei Vestamatic

grierten Gebäudeautomation. In einer kur-
zen internen Versammlung trafen die Mit-
gliedsunternehmer anstehende Entschei-
dungen über die Innungsfi nanzen und 
diskutierten über den Internetauftritt ihres 

Bundesverbandes und dessen Umfrage zur 
Zufriedenheit mit der Verbandsarbeit, be-
vor der attraktive Firmenbesuch mit einem 
vom Gastgeber spendierten Imbiss aus-
klang.



HANDWERKHANDWERK
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IHRE INNUNGSFACHBETRIEBE 
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UND PARTNERUND PARTNER
IM KREIS METTMANN
IM KREIS METTMANN
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Der beste Platz
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 416521
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 416521
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 416521
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Der beste Platz
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 416521

Möchten auch Sie in der Rubrik:
Möchten auch Sie in der Rubrik:

„Handwerk ordert beim Handwerk“
„Handwerk ordert beim Handwerk“

veröffentlicht werden?
veröffentlicht werden?

Kontaktieren Sie unseren zuständigen Mitarbeiter
Kontaktieren Sie unseren zuständigen Mitarbeiter

Stefan Nehlsen 0 21 83 / 41 65 21
Stefan Nehlsen 0 21 83 / 41 65 21
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Fast jeder 4. Lehrling bricht seine Aus-
bildung vorzeitig ab. Häufig, weil die 
jungen Leute den Anforderungen in 
Theorie und Praxis nicht gewachsen 
sind. Bitter für Azubi und Ausbilder. 
Doch vermeidbar! Denn es gibt ausbil-
dungsbegleitende Hilfen durch die Ar-
beitsagentur und das Jobcenter.

In der Berufsschule hagelt es Fünfen 
und Sechsen? Im Lehrbetrieb gibt es öf-
ters Ärger mit dem Ausbilder? Dann ist 
Gefahr im Verzug, denn der erfolgrei-
che Abschluss der Ausbildung ist mehr 
als fraglich. Höchste Zeit, sich Unter-
stützung zu holen.

Und zwar von der örtlichen Agentur 
für Arbeit in Mettmann. Sie bietet so 
genannte ausbildungsbegleitende Hil-
fen – kurz abH – an. Und zwar kos-
tenlos für Azubi und Ausbildungsbe-
trieb!  

Wenn die Lehre zu scheitern droht…
Mit abH erhalten förderungsbedürftige 
junge Menschen Unterstützung, die 
sich in einer betrieblichen Berufsaus-
bildung oder in einer Einstiegsqualifi-
zierung befinden. Was konkret geför-
dert wird, hängt von den „Lücken“ des 
Auszubildenden ab. Dazu stimmen sich 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
im Vorfeld ab. Und dann wird eine Art 
individuelles „Hilfspaket“ geschnürt, 
das ganz gezielt auf die Förderbedürf-
nisse des jungen Menschen ausgerich-
tet ist. 

Die abH können beispielsweise Wis-
sensvermittlung in Allgemeinbildung 
oder in Fachtheorie, Sprachunterricht 
oder eine sozialpädagogische Beglei-
tung sein. Der Azubi kann Hilfe bei der 
Vorbereitung auf Klassenarbeiten und 
Prüfungen erhalten, Nachhilfe in 
Deutsch, Unterstützung bei Alltagspro-
blemen und sogar vermittelnde Ge-

spräche mit Ausbildern, Lehrkräften 
und Eltern können dazu gehören.

Diese Unterstützung wird von dafür 
qualifizierten Bildungsträgern im Auf-
trag der Agenturen für Arbeit bzw. Job-
centern durchgeführt. Und zwar als 
Einzelunterricht oder in Kleingruppen 
für drei bis acht Stunden pro Woche. 
Üblicherweise findet dieser Unterricht 
nach der eigentlichen Arbeitszeit statt.

Mit der Bitte um ausbildungsbegleiten-
de Hilfe sollten Lehrbetrieb und Azubi 
nicht zu lange warten. Denn eine abge-
brochene Lehre führt für den Auszubil-
denden meist in die Arbeitslosigkeit. 
Und dem Ausbildungsbetrieb fehlt spä-
ter eine wichtige Fachkraft. Auszubil-
dende sollten sich mit Fragen zu abH 
an die zuständige Agentur für Arbeit 
im Kreis unter der Telefonnummer 
0800 4 5555 00 wenden.
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Ganz im Zeichen des neuen Übergangssystems von der Schule in 
den Beruf mit dem bemerkenswerten Kürzel KAoA für „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ stand diesmal die Informationsveranstal-
tung über die Ausbildung im Handwerk, zu der Kreislehrlingswart 
Rainer Weißmann alljährlich Lehrerinnen und Lehrer der weiter-
führenden Schulen im Kreis Mettmann einlädt.

Für das dereinst landesweit alle abgebenden Schulen erfassende 
Programm zur Berufsorientierung interessierten sich auch die 
Landtagsabgeordneten Elisabeth Müller-Witt und Jens Geyer, die 
ebenso wie die zahlreichen Lehrerinnen und Lehrer von Rainer 
Weißmann, Gabriele Leßel, Abteilungsleiterin Berufsbildung bei 
der Kreishandwerkerschaft, und Verena Meinhold von der beim 
Kreis angesiedelten KAoA-Koordinierungsstelle eine Fülle aktuel-
ler Informationen über die im Übergangssystem für die Schüler 
der 8. Klassen vorgesehenen Potenzialanalysen und Berufsfelder-
kundungen in Betrieben erhielten. Das war genügend Stoff  für 
einen lebhaften Meinungsaustausch mit durchaus kritischen Un-
tertönen auch von der Lehrerschaft.

Denn bei aller grundsätzlichen Zustimmung zur intensiven Be-
rufsorientierung wird ein allzu holpriger KAoA-Start beklagt: Die 
Schulen seien zu spät einbezogen und nicht ausreichend infor-
miert worden; erst in frühestens zwei Jahren könnten wirklich alle 
Schüler teilnehmen; und die Organisation der dreitägigen Berufs-
felderkundungen bedeute für Lehrer und Betriebe eine gewaltige 
Herausforderung – ganz abgesehen davon, ob nur ein Schultag 
pro Berufsfeld mehr als einen bloß fl üchtigen Einblick überhaupt 
ermöglichen könne. Die Landtagsabgeordneten zeigten sich be-
eindruckt von der Kritik aus der Praxis und versprachen, den Ein-
wänden in den zuständigen Landesministerien für Arbeit sowie 
für Schule Gehör zu verschaff en.

KAoA-Inforunde mit
kritischen Untertönen

WWW.HANDWERK.DE

Zukunft kommt
von Können.

Zukunft kommt
von Können.
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Als Festredner gratulierte Landrat
Thomas Hendele den neuen Elektronikern.

Die Prüfungsbesten Philipp Meyer, Patrick Emsighoff und Tim Alexander Schweitzer mit 
ihren ersten Gratulanten (v.l.n.r.): Obermeister Rainer Uhl, Landrat Thomas Hendele 
sowie den Berufsschullehrern Peter Bücking und Michael Barkoczi (ganz rechts)

Ohne Strom nix los. Dass im Alltag und vor 
allem in der rapide weiter wachsenden Infor-
mations- und Kommunikationstechnik der 
Strom ein ganz besonderer „Lebenssaft“ ist, 
war für Obermeister Rainer Uhl und Landrat 
Th omas Hendele als Festredner der Losspre-
chungsfeier der Elektro-Innung eine pure 
Selbstverständlichkeit und damit zugleich 
eine sichere Gewähr für die berufl ichen Aus-
sichten der insgesamt 28 neuen Elektroniker 
für Energie- und Gebäudetechnik, darunter 
mit Jennifer Faber aus Monheim am Rhein 
die einzige junge Frau. Der Landrat stellte die 
Lebensnotwendigkeit vieler technischer Beru-
fe für die modernen Gesellschaften heraus; lei-
der spiegele sich dieser hohe Stellenwert längst 
nicht genügend bei der Berufswahl der Schul-
abgänger wider, wohl aber bei den großen An-
strengungen des Kreises Mettmann zur hoch-
wertigen und zeitgemäßen Ausstattung seiner 
vier Berufskollegs und aktuell auch für die 
bald fl ächendeckende intensive Berufsorien-

Elektro-LossprechungElektro-Lossprechung
tierung im neuen Übergangssystem Schule – 
Beruf. Der Landrat gab den neuen Gesellen 
mit auf den Weg, die Freude an ihrem interes-
santen Beruf zu pfl egen, der ja nicht nur dem 
Lebensunterhalt diene, mit der rasanten Ent-
wicklung der Elektrotechnik Schritt zu halten, 
dabei aber auch die Kardinaltugenden aus der 
Kundensicht, nämlich Zuverlässigkeit und 
Freundlichkeit nicht zu vernachlässigen und 
vielleicht auch schon jetzt die Meisterprüfung 
und die unternehmerische Selbstständigkeit 
ins Visier zu nehmen, zumal viele leistungsfä-
hige Handwerksbetriebe im Kreisgebiet zur 
Übergabe anstünden.

Zuvor hatte Obermeister Rainer Uhl seine 
neuen Kollegen dazu ermuntert, sich den ge-
rade erlebten Belohnungseff ekt der bestande-
nen Gesellenprüfung noch möglichst oft 
durch weitere berufl iche Erfolgserlebnisse zu 
verschaff en und es darin etwa Bayern Mün-
chen oder Sebastian Vettel gleichzutun, die 

sich auch nicht mit einem Titel zufrieden gä-
ben. Im Handwerk sei die Chance zur freien 
Entfaltung am größten, der Fachkräftemangel 
mache den guten Elektrotechniker zu einem 
künftig gesuchten Spezialisten, und Hand-
werksmeister könnten eine höhere Bildungs-
rendite als viele Akademiker erzielen. Also hät-
ten die neuen Gesellen jetzt eine Pole Position 
auf dem Arbeitsmarkt erreicht, müssten ab 
jetzt aber auch Eigenverantwortung in einem 
sicherheitsrelevanten Beruf übernehmen.

Nach der Überreichung der Gesellenbriefe 
und Prüfungszeugnisse wurden drei Prüfungs-
beste mit Messgeräten und dem von der 
Handwerkskammer gestifteten Werkzeugkof-
fer 2.0 aus der Imagekampagne besonders aus-
gezeichnet: Philipp Meyer aus Solingen, aus-
gebildet bei Elbatec in Langenfeld, Patrick 
Emsighoff  aus Velbert (Stadtwerke Velbert) 
und Tim Alexander Schweitzer aus Langen-
feld (Frank Hardy, Monheim am Rhein).



Wir sind markenunabhängig!
Ihre Spezialisten für Unfall-

reparaturen und Autolackierung

in Erkrath
Wolfgang Klocke
Feldheiderstr. 47
40699 Erkrath
Tel.: (02104) 31999
Tel.: (02104) 36672
www.autotechnik-klocke.de

in Ratingen
Dröge & Gleisenstein GmbH
Holterkamp 14
40880 Ratingen
Tel.: (0 21 02) 47 34 00
info@droege-gleisenstein.de
www.droege-gleisenstein.de

in Heiligenhaus
LANGENS GmbH
Höseler Str. 50
42579 Heiligenhaus
Tel.: (0 20 56) 32 77
michael.zoglauer
@autohaus-langens.de

in Velbert
Martin Geiger
Neustr. 110
42553 Velbert
Tel.: (0 20 53) 87 43

Max Witeczek
Hochstr. 12
42553 Velbert
Tel.: (0 20 53) 8 05 42
www.max-witeczek.de

in Hilden
Auto Prause
Weststr. 30
40721 Hilden
Tel.: (0 21 03) 98 62 98
www.Auto-Prause.de

in Langenfeld
Jürgen Mailbeck
Hans-Böckler-Str. 26
40764 Langenfeld
Tel.: (0 21 73) 7 30 36
www.mailbeck.de

in Mettmann
Karosserie-Lackierfachbetrieb
Dieter Scholler
Teichstr. 22
40822 Mettmann
Tel.: (02104) 1397039
Fax: (02104) 1397083
www.karosserie-scholler.de
info@karosserie-scholler.de

Ihre Karosserie-Fachbetriebe und Partner im Kreis Mettmann

Unfallreparaturen Hillmann
Dieselstr. 8
42579 Heiligenhaus
Tel.: (0 20 56) 56676
www.hillmann-uch.de

Karosseriebau Weiler
Wülfrather Str. 29
42533 Velbert-Tönisheide
Tel.: (0 20 53) 68 87
Fax: (0 20 53) 96 96 56
www.karosseriebau-weiler.de
info@karosseriebau-weiler.de

Karosseriebau Meyer & Bohl OHG
Fellerstr. 2
42555 Velbert
Tel.: (0 20 52) 33 26
www.karosseriebau-velbert.de

A. Bizjak u. Söhne GmbH
Gruitener Str. 13
40699 Erkrath
Tel.: (0 21 04) 94 86 28
www.autofi t-bizjak.de
bizjak@autofi t-bizjak.de

Auto-Service
Gerd Ertner & Söhne GmbH
Stockshausstr. 1-3
40721 Hilden
Tel.: (0 21 03) 33 18 40
Fax: (0 21 03) 33 18 419
www.ertner.autoprofi .de
kontakt@ertner.autoprofi .de

Autolackierung
Klaus Thimm
Zur Verlach 15
40723 Hilden
Tel.: (0 21 03) 64751
Fax: (0 21 03) 64758
info@fahrzeuglackierung-thimm.de

in Wülfrath
Kalsdorf Karosseriebau GmbH
Inhaber: Frank Schöning 
Henry-Ford II-Str. 15 
42489 Wülfrath
Tel.: (0 20 58) 7 42 36
www.autolackiererei-wuelfrath.de
info@kalsdorf-karosseriebau.de
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Mit einer Präsentation neuer Techniken für 
den innen liegenden Sonnenschutz stand 
ein für Maler eher ungewohntes, für Raum-
ausstatter durchaus alltägliches Th ema im 
Mittelpunkt einer ersten gemeinsamen 
Versammlung der Maler- und Lackierer-
Innung sowie der Raumausstatter- und 
Sattler-Innung. Die Vorstände beider In-
nungen hatten diese Gemeinschaftsveran-
staltung mit dem Ziel einer schrittweisen 
Annäherung beider Berufsgemeinschaften 
auf den Weg gebracht, an deren Ende ein 
Zusammenschluss der Innungen stehen 
könnte. Zum Auftakt steuerte die kleinere 
Innung den thematischen Schwerpunkt 
bei, den Michael Hinz aus der Technikab-
teilung des renommierten Herstellers JAB 
Josef Anstoetz mit einer Vorführung neuer 
Lösungen, Stoff e und Dessins für Plissees 
und Rollos „mit Charakter“ gestaltete. Je-
weils getrennt nahmen beide Innungen 
ihre Jahresrechnungen 2013 ab, die Raum-
ausstatter beschlossen außerdem den Haus-
halt für 2014, und bei den Malern wurde 
Obermeister Ralf Weber als Nachfolger 

Aus unseren Innungen
von Frank Kastner einstimmig in die Mit-
gliederversammlung der Kreishandwerker-
schaft delegiert. 

Rund um die Sicherheit kreiste die erfreulich 
gut besuchte Frühjahrsversammlung der 
Elektro-Innung diesmal im Forum Nieder-
berg in Velbert – und das gleich unter mehre-
ren Aspekten: Am Anfang stand eine Füh-
rung durch das Deutsche Schloss- und Be-
schlägemuseum, wo die Handwerksunter-
nehmer die schon uralte Geschichte und 
Entwicklung ausgeklügelter, überwiegend 
mechanischer Schließungen kennen lernten. 
Den Sprung in die elektronische Gegenwart 
vollzogen dann Hans Ulrich Koch von der 
Firma RSV Ruhstrat und Michael Kremers 
von der Firma Gira mit aktuellen und aus-
führlichen Fachvorträgen über Sicherheitsbe-
leuchtungsanlagen sowie über Rauchwarn-
melder in Wohngebäuden. Beide Referenten 
informierten sowohl über die Fülle der jeweils 
einschlägigen Normen und Vorschriften als 
auch über den gegenwärtigen Stand techni-
scher Lösungen und stimulierten damit einen 

lebhaften Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch mit den Versammlungsteilnehmern.

Vor einem abwechslungsreichen Programm 
stand ein herzlicher Glückwunsch am Beginn 
der jüngsten Versammlung der Tischler-In-
nung – hatte doch Ehrenobermeister Udo 
Schröder tags zuvor sein 75. Lebensjahr voll-
endet und es sich nicht nehmen lassen, einen 
Imbiss für seine Kollegen zu spendieren. 
Nach dem Beifall für den Jubilar ging es 
Schlag auf Schlag: Zunächst zeigte Reiner Ke-
telaar von der Firma Triooo praktikable Lö-
sungen dafür auf, wie sowohl im Neubau als 
auch im Gebäudebestand Fenster- und Tü-
renanschlussfugen mit Anputzdichtleisten si-
cher und dauerhaft abgedichtet werden kön-
nen. Rechtsanwalt Heinz-Josef Kemmerling 
vom Landesinnungsverband für das Tischler-
handwerk NRW zeigte anschließend in der 
diesmal auch für Nichtmitglieder off enen 
Versammlung auf, wie man mit der Innungs-
mitgliedschaft im Zweifel ordentlich Geld 
sparen kann – dann nämlich, wenn Tischle-
reien mit einem großen Anteil an Bautätigkeit 

Girls‘Day beim Image Text Verlag
Am Girls‘Day öff nen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz 
Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mäd-
chen lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Hand-
werk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bis-
her eher selten vertreten sind. Auch der Image Text Verlag öff nete seine 
Pforten für 2 Schülerinnen aus Hilden. Das praktische Erleben stand an 
diesem Tag im Mittelpunkt. Nach einer Führung durch die einzelnen 
Abteilungen des Betriebs wurde Carolin Wisser und Chiara Maslonka 
der Ausbildungsberuf des Mediengestalters vorgestellt. Hierzu konnten 
sie den Mitarbeitern in den verschiedenen Abteilungen über die Schul-
ter gucken und verbrachten somit einen spannenden Tag. Beide beka-
men einen Überblick in den Bereichen Mediengestaltung, Einsatz von 
Software und Fotografi e. Dieses wurde von den Mädchen begeistert an-
genommen. Nach kurzer Einweisung bekamen sie dann am Nachmit-
tag eine digitale Profi -Kamera in die Hand gedrückt, um ihren Girls‘Day 
zu dokumentieren. Die selbst produzierten Bilder wurden den Mädchen 
als Erinnerung überreicht. Beim Abschlussgespräch zeigten sich die 
Mädchen begeistert und fanden es eine Überlegung wert über den vor-
gestellten Ausbildungsberuf im Anschluss an die Schule nachzudenken.
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etwa bei der Fenster- und Türenmontage von 
den Sozialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-
Bau) zu bedrohlich hohen Umlageforderun-
gen herangezogen werden sollen, vor denen 
nur die Zugehörigkeit zur Tischler-Berufsor-
ganisation schützen kann. Und schließlich 
stellte Verbands-Pressesprecher Jens Südmeier 
neue Ideen vor, um dem traditionellen, lan-
desweiten Tag des Tischlers am 25. und 26. 
Oktober 2014 neuen Schwung zu geben – 
mit pfi ffi  gen handwerklichen Konzepten für 
die Nutzung von Stauräumen, Nischen und 
Ecken und mit bewährten mechanischen Si-
cherungen für den Einbruchschutz sowie mit 
Werkstatt-Aktionen für Besucher, die beim 
Tischler eine nützliche Holzkiste selbst bauen 
können.

Ein Referententeam des Dachdecker-Verban-
des Nordrhein sorgte bei der Frühjahrsver-
sammlung der Dachdecker- und Zim merer-
Innung für einen bunten Th emenstrauß – 
angefangen von der nicht immer vermeidba-
ren Haftungslücke für Handwerksbetriebe 
über Absturzsicherungen bis hin zum Einsatz 
von technisch getrocknetem Holz. Verbands-
geschäftsführer und Rechtsanwalt Th omas G. 
Schmitz rief den Unternehmern den Unter-

schied zwischen gesetzlicher Gewährleistung 
und industriellen Garantieversprechen in Er-
innerung, zeigte die missliche Haftungslücke 
auf, die zwischen der Gewährleistung des 
Handwerkers gegenüber dem Kunden für 
sein gesamtes „Werk“, also Lohn und Materi-
al, und der normalen Haftung des Lieferan-
ten oder Herstellers gegenüber dem Hand-
werker nur für fehlerhaftes Material klaff t und 
empfahl zur Schließung dieser Lücke, Her-
steller mit beim Zentralverband hinterlegten 
Materialgarantien zu bevorzugen, die dem 
verarbeitenden Betrieb fehlerhaftes Material 
und notwendige Aus- und Einbaumehrkos-
ten ersetzen. Bernd Redecker von der Fach-

technischen Beratungsstelle des Verbandes 
informierte über Anschlagspunkte, Gurte 
und weitere den Dachdecker sichernde Maß-
nahmen und wies eindringlich auf die sorgfäl-
tige Auswahl und korrekte  Montage von „Se-
kuranten & Co.“ hin. Und sein Beraterkolle-
ge Arno Forsbach empfahl den Handwerks-
meistern, nur noch technisch getrocknetes 
Holz statt Material mit chemischem Holz-
schutz zu verwenden, dann aber sorgfältig da-
rauf zu achten, dass über die gesamte Verar-
beitungsstrecke von der Anlieferung über die 
Lagerung und den Transport zur Baustelle bis 
zum Einbau dort eine Holzfeuchte von stets 
unter 20 Prozent gewährleistet wird.

Goldener Meisterbrief für Wolfgang Schröder
Gut zehn Monate, bevor er den unternehmerischen Neubeginn des traditionsreichen, 
1888 in Neviges gegründeten Familienbetriebs wagte, legte Wolfgang Schröder im April 
1964 vor der Handwerkskammer Arnsberg seine Meisterprüfung im Dachdeckerhand-
werk ab. Nach gut 34 erfolgreichen Jahren reichte der Jubilar den unternehmerischen 
Stafettenstab  Mitte 1999 an die vierte Generation weiter – an seine Söhne Ralf, Frank 
und Manfred. Kürzlich feierte der renommierte Seniorunternehmer sein 50. Meisterju-
biläum, und dazu gratulierte auch stv. Obermeister Holger Stubbusch für die Dachde-
cker- und Zimmerer-Innung mit der Überreichung des Goldenen Meisterbriefs.
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Dachdecker- und Zimmerer-Innung
» Stefan Baum aus Langenfeld

Elektro-Innung
» Benjamin Oliver Schnelle aus Haan
» Hüseyin Parlak aus Velbert
» Viktor Schwarz aus Velbert

Innung des Kraftfahrzeughandwerks
» B&L Carservice GmbH aus Hilden
» Dennis Mainzer aus Langenfeld
» Hamid El Zennane aus Erkrath
» Andreas Wischnewski aus Ratingen

Maler- und Lackierer-Innung
» Maler Haar GmbH aus Hilden

Innung Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk
» Firma Rühl e.K. aus Remscheid
» SELVE GmbH & Co. KG aus Lüdenscheid (Gastmitglied)

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Stephan Beske aus Wülfrath
» Sanitär & Heizung Installation Stefan Decker UG (haftungs-

beschränkt) aus Hilden

Tischler-Innung
» Norbert Empel aus Mettmann
» Matthias Pörting aus Velbert

Geschäftsjubiläum
25 Jahre
» Dröge & Gleisenstein GmbH, Kraftfahrzeugtechniker- sowie 

Karosserie- und Fahrzeugbauerbetrieb in Ratingen
» Schneider Kraftfahrzeug GmbH, Kraftfahrzeugtechnikerbe-

trieb in Ratingen

40 Jahre
» Herbert Dopstadt, Elektroinstallateurbetrieb in Velbert
» Cathrin Faulstich, Friseurbetrieb in Ratingen
» Wülfrath GmbH, Installateur- und Heizungsbauerbetrieb in Velbert

50 Jahre
» Werner Pietralczyk, Maler- und Lackiererbetrieb in Langenfeld
» Auto Prause e. K., Kraftfahrzeugtechniker- sowie Karosserie- 

und Fahrzeugbauerbetrieb in Hilden

Diamantener Meister
» Heinz Burkard, Dachdeckermeister in Velbert

Stellenbörse
» Ein alteingesessenes Autohaus sucht zum nächstmöglichen Ein-

tritt in Vollzeit zwei Lageristen für die Standorte Hilden und So-
lingen. Kontaktaufnahme über Frau Schiefer: 02103/499015.

Direkt gewählt geht’s 
meistens schneller

So erreichen Sie uns telefonisch im Haus des Handwerks. Unsere 
Durchwahlen auf einen Blick – damit es beim Telefonieren schnel-
ler klappt. E-Mail: info@handwerk-me.de – und wenn Sie „info“ 
durch einen Nachnamen aus unserem Team ersetzen, kommt Ihr 
E-Mail direkt an der richtigen Stelle an.

Zentrale
» Heike Wallborn 02104/9553-0

Hauptgeschäftsführer
» Martin Lindemann 02104/9553-10

Sekretariat
» Heike Wallborn 02104/9553-11

Handwerksrolle
» Margarethe Kirsch 02104/9553-12

Rechtsabteilung / Geschäftsführer
» André Schnelle 02104/9553-20

Sekretariat
» Melanie Pernik 02104/9553-21
» Anja Becker (Inkasso/vormittags) 02104/9553-23

Berufsbildung / Abteilungsleitung
» Gabriele Leßel 02104/9553-30

Ausbildung, ÜBL, Prüfungen
» Lubov Spitzer (vormittags) 02104/9553-22
» Angela Reinecke (vormittags) 02104/9553-33
» Bernhard Hahn (auch AU/SP) 02104/9553-34

Berufsvorbereitung
» Renate Schiparowski-Kürner  02104/9553-36
» Anke Bergen-Mens 02104/9553-37
» Christian Coolhaas 02104/9553-38

Kasse/Buchhaltung
» Claudia Hachmann (vormittags) 02104/9553-42
» Regina Müller-Keddouh 02104/9553-41

» KH-Fax 02104/9553-50

Lehrwerkstätten
Kfz » P. Kruk 02104/9553-61
  » Jürgen Heuger 02104/9553-62
Tischler » Carsten Hinnenthal 02104/9553-65
Metall » Roland Derwell 02104/9553-70
Elektro » Kai-Axel Hartmann 02104/9553-76
Maler » Rainer Schäfer 02104/9553-85
  » Ralf Heinz Weber 02104/9553-66
Friseure » Annkatrin Stein 02104/9553-80
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Ist vereinbart, dass Handwerkerleistun-
gen zum Teil ohne Rechnung erbracht 
werden, damit der Umsatz den Steuerbe-
hörden verheimlicht werden kann 
(Schwarzgeldabrede), kann der Hand-
werker von dem Auftraggeber weder die 
vereinbarte Zahlung noch die Erstattung 
des Wertes der von ihm bereits erbrach-
ten handwerklichen Leistungen verlan-
gen. Die Richter des Schleswig-Holstei-
nischen Oberlandesgerichts entschieden 
in ihrem Urteil vom 16.8.2013, dass bei 
einer teilweisen Schwarzgeldabrede der 
geschlossene Vertrag insgesamt nichtig 
ist, und dass der Handwerker auch kei-
nen Wertersatz für die von ihm erbrach-
ten Bauleistungen verlangen kann. Auch 

Nach dem Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung (Bet-
rAVG) kann der Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber verlangen, dass von seinen 
künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 
Prozent der jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung durch Entgeltumwandlung 
für seine betriebliche Altersversorgung 
verwendet werden. Der Arbeitgeber ist 
nach einer Entscheidung des Bundesar-

Keine Zahlung für Handwerkerleistun-
gen bei teilweiser Schwarzgeldabrede

Anspruch auf Entgeltumwandlung – 
Aufklärungspfl icht des Arbeitgebers

wenn nur eine teilweise Schwarzgeldab-
rede vorliegt, ist der gesamte Werkvertrag 
nichtig, was dazu führt, dass der Auftrag-
nehmer keinen weiteren Zahlungsan-
spruch hat und die Auftraggeber keinen 

beitsgerichts (BAG) vom 21.1.2014 
nicht verpfl ichtet, den Arbeitnehmer 
von sich aus auf diesen Anspruch hinzu-
weisen. Im entschiedenen Fall war ein 
Arbeitnehmer bis zum 30.6.2010 bei ei-
nem Unternehmen beschäftigt. Nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
verlangte er von seinem Arbeitgeber 
Schadensersatz mit der Begründung, 
dieser habe es pfl ichtwidrig unterlassen, 
ihn auf seinen Anspruch auf Entgeltum-

Schadensersatz wegen Mängel der Arbei-
ten verlangen können.

Quelle: MIZ GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

wandlung nach dem BetrAVG hinzu-
weisen. Bei entsprechender Kenntnis 
seines Anspruchs hätte er 215 Euro sei-
ner monatlichen Arbeitsvergütung in 
eine Anwartschaft auf Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung umge-
wandelt. Als Durchführungsweg hätte 
er die Direktversicherung gewählt.

Quelle: MIZ GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Stefan Nehlsen, (02183)416521

Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, 
die haushaltsnahe Dienstleistungen von 
Minijobbern verrichten lassen, auf beson-
dere Art und Weise. Das Finanzamt er-
kennt 20 Prozent der gesamten Aufwen-
dungen, maximal jedoch 510 Euro, als 
Minderungsbetrag bei der Steuerschuld 
an. Anders als bei Werbungskosten oder 
Sonderausgaben, deren Anerkennung le-

Das Einkommensteuergesetz regelt den Nach-
weis der jeweiligen haushaltsnahen Dienstleis-
tung oder der Handwerkerleistung sowie der 
jeweiligen Bezahlung. In solchen Fällen ist 
eine Barzahlung nicht zulässig. Im Gegensatz 
dazu dient bei geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen, für die das „Haushaltsscheck-
verfahren“ Anwendung fi ndet, die dem Ar-

Steuern sparen mit dem
„Haushaltsscheckverfahren“

Barzahlung bei
„Haushaltsscheckverfahren“ möglich

diglich das steuerpfl ichtige Einkommen 
vermindert, erhöht der Absetzungsbetrag 
für Minijobs in Privathaushalten die Ein-
kommensteuererstattung unmittelbar. Die 
von den Privathaushalten an die Minijob-
Zentrale abzuführenden Abgaben betragen 
maximal 14,44 Prozent. Durch die Absetz-
barkeit von 20 Prozent der Arbeitgeberauf-
wendungen für den Minijobber kann sich 

beitgeber von der Einzugsstelle (Minijob-Zen-
trale) zum Jahresende erteilte Bescheinigung 
als Nachweis. Diese enthält den Zeitraum, für 
den Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt 
wurden, die Höhe des Arbeitsentgelts sowie 
die vom Arbeitgeber getragenen Gesamtsozi-
alversicherungsbeiträge und Umlagen. Zu-
sätzlich wird in der Bescheinigung die Höhe 

bei der Steuererklärung hier ein echtes Plus 
ergeben. Beispiel: Zum 1.2.2014 stellt ein 
Ehepaar eine Haushaltshilfe z. B. eine 
Putzfrau ein. Die Haushaltshilfe ist gesetz-
lich krankenversichert und unterliegt im 
Minijob nicht der Rentenversicherungs-
pfl icht. Das Ehepaar zahlt der Haushalts-
hilfe eine Vergütung von 150 Euro im Mo-
nat. Es verfügt über Einkünfte aus selbst-
ständiger Tätigkeit. Die Steuerschuld des 
Ehepaares für das Jahr 2014 beträgt 8.500 
Euro. An die Minijob-Zentrale zu zahlen: 
11 Monate x 150 Euro = 1.650 Euro x 
14,44 % = 238,26 Euro Absetzungsbetrag: 
1.650 Euro (Bruttolohn) + 238,26 Euro 
(Abgaben) = 1.888,26 Euro x 20 % = 
377,65 Euro Durch die Berücksichtigung 
des Absetzungsbetrags vermindert sich die 
Einkommensteuerschuld nachträglich um 
377,65 Euro auf 8.122,35 Euro. Die Steu-
erersparnis übersteigt den Betrag, den das 
Ehepaar für die Haushaltshilfe an die Mi-
nijob-Zentrale abzuführen hat, um 139,39 
Euro (377,65 Euro abzüglich 238,26 
Euro).

Quelle: MIZ GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

der einbehaltenen Pauschsteuer beziff ert. In 
diesen Fällen ist daher auch ausnahmsweise 
die Barzahlung des Arbeitslohns an die be-
schäftigte Person zulässig und führt nicht zur 
Versagung der Steuerermäßigung.

Quelle: MIZ GmbH
Steuerberatungsgesellschaft





Die Versorgungsunternehmen im Kreis Mettmann

Mit Energie und Leistung 
fürs Handwerk

Stadtwerke Erkrath GmbH
 0 21 04 / 9 43 60-70
Stadtwerke Haan GmbH
 0 21 29 / 93 54-0
Stadtwerke Langenfeld GmbH
 0 21 73 / 9 79-0
Stadtwerke Velbert GmbH
 0 20 51 / 9 88-555
Stadtwerke Wülfrath GmbH
 0 20 58 / 9 03-0

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH
 0 21 73 / 95 20-0, ww.mega-monheim.de
rhenag Rheinische Energie AG
 0 21 04 / 95 08-0, www.rhenag.de
RWE Vertrieb AG
 0 22 71 / 47 55-42 42
Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH
 0 21 73 / 9 79-0


